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1.  Arbeitnehmer aus dem Ausland – 
Änderung zum 1.5.2011

Die Bürger der meisten osteuropäischen Staaten dürfen seit dem 
1.5.2011 ohne Arbeitserlaubnis in Deutschland arbeiten. Arbeitneh-
mer aus den Staaten Estland, Lettland, Litauen, Polen, Slowakei, 
Slowenien, Tschechien und Ungarn genießen somit ab diesem Tag 
die gleiche Arbeitnehmerfreizügigkeit wie die Bürger der meisten 
anderen europäischen Staaten. 

Ausnahme: Rumänische und bulgarische Staatsbürger wie auch 
Bürger aus Nicht-EU-Staaten benötigen weiterhin eine Arbeitser-
laubnis, wenn sie in Deutschland arbeiten möchten.

Für alle Arbeitnehmer in Europa gilt der Grundsatz, dass immer nur 
das Sozialversicherungsrecht „eines“ Staates anzuwenden ist. Übt 
ein Arbeitnehmer Beschäftigungen in mehreren Staaten gleichzei-
tig aus, sollte der Arbeitgeber in jedem Fall klären lassen, ob das 
deutsche Sozialversicherungsrecht gilt. Nur so können nachträgli-
che Forderungen ausländischer Sozialversicherungsträger vermieden 
werden. Zuständig über die Entscheidung der Rechtsvorschriften 
ist die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland 
(http://www.dvka.de).

Für Arbeitnehmer, die nicht in Deutschland wohnen, trifft der Sozial-
versicherungsträger im jeweiligen Wohnstaat die Entscheidung über 
die anzuwendenden Rechtsvorschriften und stellt die erforderliche 
Bescheinigung aus. Für Arbeitnehmer, die in Deutschland wohnen, 
entscheidet die Krankenkasse des Arbeitnehmers über die anzuwen-
denden Rechtsvorschriften. Ist der Arbeitnehmer nicht in Deutsch-
land gesetzlich krankenversichert, prüft der zuständige Träger der 
Deutschen Rentenversicherung den Sachverhalt. 

Wenn der Arbeitnehmer als Mitglied einer berufsständischen Ver-
sorgungseinrichtung von der Rentenversicherungspfl icht befreit und 
nicht gesetzlich krankenversichert ist, kümmert sich die Arbeitsge-
meinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V., Post-
fach  08 02 54, 10002 Berlin, um die Klärung.

Wohnt und arbeitet eine Person ausschließlich in Deutschland, gilt 
in den meisten Fällen das deutsche Sozialversicherungsrecht. Gilt 
für die Person das Sozialversicherungsrecht eines anderen Staates, 
muss auch der Arbeitgeber in Deutschland die Beschäftigung der 
ausländischen Sozialversicherung melden.

Bitte beachten Sie: Arbeitnehmer aus dem Ausland sollten grund-
sätzlich bei ihrer Sozialversicherung im Heimatstaat nachfragen, 
ob die Aufnahme eines Jobs bzw. Minijobs sich nachteilig auf ihre 
soziale Absicherung auswirken könnte. Durch die Ausübung eines 
Minijobs in Deutschland entsteht keine Mitgliedschaft in der ge-
setzlichen Krankenversicherung. Deshalb sollten ausländische Mini-
jobber immer vorher klären, ob ein ausreichender Krankenversiche-
rungsschutz besteht.
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2. Erstattung zu Unrecht gezahlter Renten-
versicherungsbeiträge abgelehnt

Der Gesetzgeber hat mit Wirkung zum 1.1.2008 als Reaktion darauf, 
dass vermehrt Personen, die über Jahre hinweg Beiträge zur Sozial-
versicherung entrichtet hatten, die Feststellung begehrten, sie sei-
en tatsächlich nicht versicherungspfl ichtig gewesen, eine Regelung 
getroffen, die verhindern soll, dass die in dieser Zeit entrichteten 
Beiträge daraufhin zurückerstattet werden müssen. 

Mit seinem Urteil vom 21.1.2011 lehnte das Landessozialgericht 
(LSG) Baden-Württemberg den Antrag eines zu Unrecht in der ge-
setzlichen Rentenversicherung versicherten Geschäftsführers einer 
GmbH (GF) auf Erstattung von entrichteten Beiträgen in Höhe von 
rund 95.000 € ab.

Im entschiedenen Fall hatte im Dezember 2007 der GF bei der 
Krankenkasse die Feststellung seines sozialversicherungsrechtli-
chen Status beantragt. Nachdem die Krankenkasse im März 2008 
mitteilte, dass er nicht abhängig beschäftigt und damit auch nicht 
versicherungspfl ichtig in der Rentenversicherung war, beantragte er 
im April 2008 die Erstattung der seit 1988 gezahlten Beiträge. Die 
Rentenversicherung erstattete die Beiträge von Dezember 2003 bis 
März 2008, für die Zeit davor allerdings nicht, da der Erstattungs-
antrag nicht rechtzeitig, also vor dem 1.1.2008, gestellt wurde. Zur 
Begründung führt das LSG aus, dass der Antrag auf Feststellung des 
versicherungsrechtlichen Status nicht mit dem Erstattungsantrag 
gleichzusetzen sei. Die entrichteten Beiträge gelten als zu Recht 
entrichtet, weil ihre Zahlung nicht mehr beanstandet werden könne.

Anmerkung: Grundsätzlich gilt, die Statusfeststellung der Versiche-
rungspfl icht so frühzeitig wir möglich voranzutreiben und gleichzei-
tig den Antrag auf Erstattung der Beiträge für den Fall zu fordern, 
dass eine Versicherungspfl icht nicht vorliegt.

3. Haftung des Luftfahrtunternehmens bei 
Verlust von Reisegepäck 

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall verlang-
te eine Urlauberin von einem Luftfahrtunternehmen Schadensersatz 
für den Verlust von Reisegepäck. 

Sie war am 31.8.2008 zusammen mit ihrem Lebensgefährten von 
Frankfurt am Main nach Malaga gefl ogen. Dabei ging die als Rei-
segepäck aufgegebene Golfreisetasche der Frau verloren. Nach ih-
rem Vortrag befand sich in der Tasche außer ihrer eigenen auch die 
Golfausrüstung ihres Lebensgefährten. Nun machte sie gegenüber 
dem Luftfahrtunternehmen neben ihrem Schaden auch den Schaden 
ihres Lebensgefährten geltend. 
Die Vorinstanzen haben die Klage abgewiesen, soweit der geltend 
gemachte Betrag den Haftungshöchstbetrag (1.000 Sondererzie-
hungsrechte = ca. 1.130 €) des Montrealer Übereinkommens zur 
Vereinheitlichung bestimmter Vorschriften über die Beförderung im 
internationalen Luftverkehr (MÜ) überstiegen hat. In der Begrün-
dung wurde ausgeführt, dass die Reisende über diesen Haftungs-
höchstbetrag hinaus weder aus eigenem noch aus abgetretenem 
Recht Schadensersatz verlangen könne. 

Der BGH teilte diese Auffassung nicht und hat die Sache zu neuer 
Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht zurückver-
wiesen. In der Begründung führte er aus, dass der Ersatzanspruch 
nach dem MÜ nicht nur demjenigen Reisenden zusteht, der die 
Aufgabe seines Gepäcks durch einen Gepäckschein dokumentieren 
kann. Da der Gepäckschein als Legitimationspapier nicht den An-
spruch auf Herausgabe des aufgegebenen Reisegepäcks verbrieft, 

kann auch die Geltendmachung des Ersatzanspruchs bei Verlust des 
Gepäcks nicht an die Vorlage eines Gepäckscheins geknüpft werden. 
Der Anspruch nach dem MÜ steht daher auch einem Reisenden zu, 
der ihm gehörende Gegenstände in einem Gepäckstück eines ande-
ren Mitreisenden in die Obhut des Luftfrachtführers gegeben hat. 
Dabei ist der Anspruch auch dann nicht ausgeschlossen, wenn die 
Haftungshöchstgrenze mit der Befriedigung der Ansprüche des Rei-
senden, der das verloren gegangene Gepäckstück aufgegeben hat, 
bereits ausgeschöpft ist. 

Anmerkung: Das MÜ bemisst die Haftungshöchstgrenze nach sei-
nem Wortlaut ausdrücklich je Reisenden. 

4. Grundsätze zur Genehmigung
von Zweigpraxen

Das Bundessozialgericht hat am 9.2.2011 in vier Verfahren Grund-
sätze zur Anwendung der Regelung über ärztliche und zahnärztliche 
Zweigpraxen entwickelt.

Die Ausübung der vertragsärztlichen bzw. vertragszahnärztlichen 
Tätigkeit an weiteren Orten außerhalb des Vertragsarztsitzes (Zweig-
praxis) ist zulässig, wenn und soweit die Versorgung der Versicher-
ten an den „weiteren Orten“ verbessert und die ordnungsgemäße 
Versorgung am Ort des Vertragsarztsitzes nicht beeinträchtigt wird.

Die Führung von Zweigpraxen bedarf der Genehmigung, entweder 
der Kassenärztlichen Vereinigung (KÄV) bzw. Kassenzahnärztlichen 
Vereinigung (KZÄV) – bei Zweigpraxen im Bezirk der KÄV bzw. KZÄV, 
deren Mitglied der Arzt/Zahnarzt ist – oder des Zulassungsausschus-
ses, der für den Ort außerhalb des Bezirks dieser KÄV/KZÄV zustän-
dig ist, an dem die Zweigpraxis betrieben werden soll.

Den zuständigen Behörden steht bei der Beurteilung der Verbesse-
rung der Versorgung am Ort der Zweigpraxis und der Beeinträchti-
gung der Versorgung am Vertragsarztsitz ein Beurteilungsspielraum 
zu. Die Ausübung dieser Beurteilungsermächtigung ist nur einge-
schränkt gerichtlich nachprüfbar.

Die berufsrechtliche Beschränkung der Ausübung der niedergelas-
senen ärztlichen Tätigkeit auf höchstens zwei Standorte neben der 
Hauptpraxis gilt nicht für Medizinische Versorgungs zentren. Diese 
können auch mehr als zwei Zweigpraxen führen; jeder in einem Me-
dizinischen Versorgungszentrum tätige Arzt darf aber an höchstens 
drei Standorten des Medizinischen Versorgungszentrums tätig sein.

5. Beweislast für einen Mangel der Kaufsache 
nach der Durchführung von Nachbesse-
rungsarbeiten 

Die Richter des Bundesgerichtshofs haben ihre Rechtsprechung be-
kräftigt, dass der Käufer, der die Kaufsache nach einer Nachbesse-
rung des Verkäufers wieder entgegengenommen hat, die Beweislast 
für das Fehlschlagen der Nachbesserung trägt.

Die Beweislast erstreckt sich allerdings nicht auf die Frage, auf 
welche Ursache ein Mangel der verkauften Sache zurückzufüh-
ren ist, sofern eine Verursachung durch unsachgemäßes Verhalten 
des Käufers ausgeschlossen ist. Weist die Ware auch nach den 
Nachbesserungsversuchen des Verkäufers noch den bereits zuvor 
gerügten Mangel auf, muss der Käufer nicht nachweisen, dass 
dieser Mangel auf derselben technischen Ursache beruht wie der 
zuvor gerügte Mangel. 



Diesem Urteil lag folgender Sachverhalt zugrunde: Nach der Überga-
be eines Pkw beanstandete der Käufer verschiedene Mängel, darunter 
einen Fehler des Motors, der sich in Zündaussetzern, sporadischem 
Leistungsverlust und Rütteln des Motors zeige. Die Autowerkstatt 
führte mehrfach Nachbesserungsarbeiten durch. Der Autofahrer be-
hauptete, dass der Mangel auch durch die Reparaturversuche nicht 
beseitigt worden wäre, erklärte den Rücktritt vom Kaufvertrag und 
verlangte die Rückzahlung des Kaufpreises abzüglich der erlangten 
Gebrauchsvorteile Zug um Zug gegen Rückgabe des Pkw.

Im Rahmen der erfolgten Beweiserhebung stellte der Sachverstän-
dige erstmals bei der dritten Begutachtung des Fahrzeugs den vom 
Käufer beschriebenen Mangel fest. Der Sachverständige konnte je-
doch nicht angeben, wann dieser Mangel erstmalig aufgetreten war. 
Das Berufungsgericht hat die Berufung des Käufers zurückgewiesen, 
weil er nicht habe beweisen können, dass der vom Sachverständigen 
im Prozess festgestellte Fahrzeugmangel auf der erfolglosen Nach-
besserung der Beklagten beruhe und nicht auf eine neue Mängelur-
sache zurückzuführen sei. Dem folgte der BGH nicht.

6. Werbung mit durchgestrichenen Preisen 
bei Eröffnungsangebot 

Eine Werbung mit hervorgehobenen Einführungspreisen, denen 
höhere durchgestrichene Preise gegenübergestellt werden, ist nur 
zulässig, wenn sich aus der Werbung ergibt, wie lange die Einfüh-
rungspreise gelten und ab wann die durchgestrichenen höheren 
Preise verlangt werden. Dies entschieden die Richter des Bundesge-
richtshofs (BGH) am 17.3.2011.

In einem Fall aus der Praxis warb ein Teppichhändler in einem einer 
Tageszeitung beigefügten Prospekt für seine Teppichkollektion „Ori-
ginal Kanchipur“ mit Einführungspreisen, denen er deutlich höhe-
re durchgestrichene Preise gegenüberstellte. Im Text des Prospekts 
wies er darauf hin, dass die Kollektion eine Weltneuheit sei, zu deren 
Markteinführung er als Hersteller hohe Rabatte geben könne. 

In seiner Begründung führte der BGH aus, dass die Bedingungen für 
die Inanspruchnahme dieser Verkaufsförderungsmaßnahme in der 
Werbeanzeige nicht klar und eindeutig angegeben waren. Außerdem 
verstoße die Werbung gegen das Irreführungsverbot. Wer mit einem 
höheren durchgestrichenen Preis werbe, müsse deutlich machen, 
worauf sich dieser Preis beziehe. 

Handele es sich um den regulären Preis, den der Händler nach Ab-
schluss der Einführungswerbung verlange, müsse er angeben, ab 
wann er diesen regulären Preis in Rechnung stellen werde. Anders 
als beim Räumungsverkauf, bei dem der Kaufmann nach der 
Rechtsprechung nicht zu einer zeitlichen Begrenzung genötigt ist, 
muss damit ein Einführungsangebot, das mit durchgestrichenen 
höheren Preisen wirbt, eine zeitliche Begrenzung aufweisen. 

7.  Umlage von Renovierungskosten bei 
Modernisierungsmaßnahmen in einer 
Mietwohnung 

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat am 30.3.2011 eine Entscheidung 
zur Umlagefähigkeit von Renovierungskosten getroffen, die infolge 
von Modernisierungsmaßnahmen in einer Mietwohnung entstehen. 

In dem entschiedenen Fall aus der Praxis kündigte ein Vermieter 
einem Mieter den Einbau von Wasserzählern und eine darauf ge-

stützte Mieterhöhung um 2,28 € monatlich an. Der Mieter teilte 
daraufhin mit, dass der Einbau erst dann geduldet werde, wenn der 
Vermieter einen Vorschuss für die hierdurch erforderlich werdende 
Neutapezierung der Küche zahle. Dieser Forderung kam er nach, 
erklärte jedoch, dass es sich auch insoweit um umlagefähige Mo-
dernisierungskosten handele, weswegen die Mieterhöhung entspre-
chend höher ausfallen werde. Nach Einbau des Wasserzählers legte 
der Vermieter die Gesamtkosten um, woraus sich ein monatlicher 
Erhöhungsbetrag von 2,79 € ergab. Der Mieter weigerte sich jedoch 
diese Mehrkosten zu zahlen. 

Der BGH hat hierzu entschieden, dass der Vermieter die Kosten für 
Renovierungsarbeiten, die infolge von Modernisierungsmaßnahmen 
erforderlich werden, auf die Mieter umlegen darf. Dies gilt auch 
dann, wenn die Kosten nicht durch Beauftragung eines Handwerkers 
seitens des Vermieters entstanden sind, sondern dadurch, dass der 
Mieter entsprechende Arbeiten selbst vornimmt und sich die Auf-
wendungen vom Vermieter erstatten lässt.

8. Verjährung des Erstattungsanspruchs 
für Renovierungskosten bei unwirksamer 
Schönheits reparaturklausel 

In einem Fall aus der Praxis enthielt ein Mietvertrag eine Formu-
larklausel, die den Mietern die Durchführung von Schönheitsrepa-
raturen nach einem starren Fristenplan auferlegte. Aufgrund dieser 
Klausel ließ der Mieter die Wohnung vor der Rückgabe am Ende des 
Mietverhältnisses (Ende 2006) für 2.687 € renovieren. Später erfuhr 
er, dass er zur Ausführung dieser Arbeiten wegen der Unwirksamkeit 
der Schönheitsreparaturklausel nicht verpfl ichtet war und verlang-
te daher im Dezember 2009 die Zahlung von 2.687 € nebst Zinsen 
zurück. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte nun zu klären, ob dieser 
Erstattungsanspruch berechtigt oder bereits verjährt ist.

Er kam zu dem Entschluss, dass der Erstattungsanspruch verjährt 
war, weil die im Bürgerlichen Gesetzbuch enthaltene Frist von 6 Mo-
naten ab Beendigung des Mietverhältnisses auch Ersatzansprüche 
des Mieters wegen Schönheitsreparaturen erfasst, die er in Unkennt-
nis der Unwirksamkeit einer Renovierungsklausel durchgeführt hat.

9. Mieterhöhung nach Modernisierungs-
maßnahmen ohne Ankündigung 

Grundsätzlich hat der Mieter Maßnahmen zur Verbesserung der 
Mietsache, zur Einsparung von Energie oder Wasser oder zur Schaf-
fung neuen Wohnraums zu dulden. Dies gilt nicht, wenn die Maß-
nahme für ihn, seine Familie oder einen anderen Angehörigen seines 
Haushalts eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung 
der berechtigten Interessen des Vermieters und anderer Mieter in 
dem Gebäude nicht zu rechtfertigen ist.

Bei solchen Maßnahmen hat der Vermieter dem Mieter spätestens 
drei Monate vor Beginn der Maßnahme deren Art sowie voraus-
sichtlichen Umfang und Beginn, voraussichtliche Dauer und die zu 
erwartende Mieterhöhung in Textform mitzuteilen. Der Mieter ist 
berechtigt, bis zum Ablauf des Monats, der auf den Zugang der Mit-
teilung folgt, außerordentlich zum Ablauf des nächsten Monats zu 
kündigen. Diese Vorschriften gelten nicht bei Maßnahmen, die nur 
mit einer unerheblichen Einwirkung auf die vermieteten Räume ver-
bunden sind und nur zu einer unerheblichen Mieterhöhung führen.

In einem vom Bundesgerichtshof (BGH) entschiedenen Fall aus der 
Praxis wurde einer im zweiten Obergeschoss wohnenden Mieterin 



mit Schreiben vom 29.9.2008 mitgeteilt, dass sich die Grundmiete 
von ca. 338 € um ca. 120 € wegen dem Einbau eines Fahrstuhls er-
höht. Der Vermieter hatte die Modernisierungsmaßnahme zunächst 
mit Schreiben vom 9.9.2007 angekündigt. Auf den Widerspruch des 
Mieters zog der Vermieter seine Modernisierungsankündigung im 
Februar 2008 zurück, ließ aber dennoch den Fahrstuhl einbauen. Die 
Mieterin zahlte die Mieterhöhung in der Folgezeit nicht. 

Die BGH-Richter hatten nun zu entscheiden, ob diese Mieterhöhung 
aufgrund von Modernisierungsmaßnahmen berechtigt ist, obwohl 
sie ohne vorherige Ankündigung vorgenommen wurde. 

Sie kamen zu dem Entschluss, dass eine Mieterhöhung, die nach ei-
ner tatsächlich durchgeführten Modernisierung vorgenommen wird, 
nicht deshalb ausgeschlossen ist, weil der Durchführung der Arbei-
ten keine Ankündigung entsprechend dem BGB vorausgegangen 
war. Die Ankündigungspfl icht soll es dem Mieter ermöglichen, sich 
auf die zu erwartenden Baumaßnahmen in seiner Wohnung einzu-
stellen und ggf. sein Sonderkündigungsrecht auszuüben. Zweck der 
Ankündigungspfl icht ist hingegen nicht die Einschränkung der Be-
fugnis des Vermieters, die Kosten einer tatsächlich durchgeführten 
Modernisierung auf den Mieter umzulegen. 

10. Missbrauchsschutz und Mindestlöhne für 
die Zeitarbeit

In vielen Fällen aus der Praxis entlassen Unternehmen Arbeitnehmer 
und stellen sie wenig später als Zeitarbeiter mit schlechterer Ent-
lohnung für gleiche oder ähnliche Tätigkeiten wieder ein. Um dieser 
Tatsache entgegenzuwirken, hat der Bundestag das „Gesetz gegen 
den Missbrauch der Arbeitnehmerüberlassung“ verabschiedet. 

In dem Gesetz wurde u. a. eine sog. „Drehtürklausel“ aufgenommen. 
Sie verhindert, dass Stammbeschäftigte entlassen und anschließend 
unmittelbar oder nach kurzer Zeit als Zeitarbeitskräfte wieder in 
ihrem ehemaligen Unternehmen oder einem anderen Unternehmen 
desselben Konzerns eingesetzt werden. 

Ferner erhält die Zeitarbeit einen Mindestlohn. Ab 1.5.2011 gelten 
für Westdeutschland 7,79 € und für Ostdeutschland 6,89 €. Der 
Mindestlohn wird als Lohnuntergrenze für die Zeitarbeit festgesetzt, 
er gilt sowohl für die Einsatzzeit als auch für die verleihfreie Zeit. 

Das Gesetz sieht ebenfalls vor, dass den Zeitarbeitenden künftig 
gleiche Löhne wie den Stammbeschäftigten des Entleihbetriebs 
gezahlt werden müssen. Zwar gelte der Grundsatz von gleicher 
Bezahlung für gleiche Arbeit (Equal Pay) in der Zeitarbeitsbranche 

schon heute. Allerdings entscheiden die Tarifvertragsparteien dar-
über, ob sie davon abweichen wollen. Es ist somit die Aufgabe der 
Sozialpartner, dem Grundsatz des Equal Pay auch zu genügen. Ge-
langen die Sozialpartner innerhalb eines Jahres zu keiner entspre-
chenden Vereinbarung, so wird eine Kommission an ihrer statt hier-
mit beauftragt. 

Die Bundesregierung sieht für die Zeitarbeitenden die jeweils güns-
tigere Lösung vor: Liegt in einem Entleihbetrieb die Equal-Pay-Mar-
ke unter der festzulegenden Lohnuntergrenze in der Zeitarbeit, so 
ist für die Entlohnung des Zeitarbeitenden der Mindestlohn in der 
Zeitarbeit maßgebend. 

Mit dem Gesetz werden weitere notwendige Regelungen der EU-
Leiharbeitsrichtlinie umgesetzt. Künftig ist allen Unternehmen 
gestattet, die Arbeitnehmerüberlassung im Rahmen ihrer wirt-
schaftlichen Tätigkeit zu betreiben. Die Arbeitnehmerüberlassung 
muss damit nicht gewerbsmäßig sein. Zugleich wird eine Ausnahme 
für die nur gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung geschaffen. 

Darüber hinaus erhalten Zeitarbeitende bessere Rechte im Einsatz-
unternehmen. So müssen Entleiher sie künftig über freie Stellen 
informieren. Zudem soll das Entleihunternehmen den Zeitarbeiten-
den den Zugang zu Gemeinschaftseinrichtungen wie etwa der Be-
triebskita oder der Kantine ermöglichen. 

11. Abmahnungen kein Mobbing

Mobbing ist nach der Rechtsprechung des Bundesarbeitsgerichts das 
systematische Anfeinden, Schikanieren oder Diskriminieren von Ar-
beitnehmern untereinander oder durch Vorgesetzte.

In einem vom Landesarbeitsgericht Schleswig-Holstein (LAG) ent-
schiedenen Fall hatte ein Arbeitnehmer innerhalb von 4 Monaten 
9 Abmahnungen aus unterschiedlichen Gründen erhalten. Die LAG-
Richter mussten nun entscheiden, ob es sich hier, wie der Arbeitneh-
mer behauptet, um Mobbing handelt.

Die auf unterschiedliche Vorwürfe gestützten Abmahnungen spre-
chen dafür, dass der Arbeitnehmer genau und zudem kritisch beob-
achtet worden ist und deuten auch auf ein systematisches Vorgehen 
des Arbeitgebers hin. Aber mit einem solchen Verhalten verletzt der 
Arbeitgeber noch nicht die Rechte des Arbeitnehmers und handelt 
auch nicht pfl ichtwidrig. Eine berechtigte Abmahnung kann grund-
sätzlich kein Mobbing sein, sondern stellt eine Wahrnehmung be-
rechtigter Interessen dar. Selbst eine Abmahnung, die sich im Nach-
hinein als unwirksam erweist, begründet diesen Vorwurf erst dann, 
wenn verwerfl iche Motive hinzukommen.

Basiszinssatz: seit 1.1.2011 = 0,12 % 1.7. – 31.12.2010 = 0,12 % 1.1. – 30.6.2010 = 0,12 %
(§ 247 Abs. 1 BGB) Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de/info/info_zinssaetze.php

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB; seit 1.1.2002) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: Basiszinssatz + 8-%-Punkte

Verbraucherpreisindex: 2010: Dezember = 109,6; November = 108,5; Oktober = 108,4; September = 108,3; 
2005 = 100 August = 108,4; 2010: Juli = 108,4

  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: 
  http://www.destatis.de – Konjukturindikatoren – Verbraucherpreisindex

  Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann!
  Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. 
 Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.


